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Welche Erwartungen muss die Privatschule
aus der Sicht der Berufsbildung erfiillen, um
als PartnerbeiderLoésung nationaler Bildungs-

aufgaben gelten zu kébnnen?
von T. Mannhart, Chef Amt fiir Berufsbildung, Zirich

1. Die Privatschule als Partner in der beruflichen Grundausbildung
a) Im Rahmen des Bundesgesetzes (iber die Berufsbildung (BBG)
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(Es geht hier um den Erwerb eines eidgendssischen Fahigkeitszeugnisses)

Das Berufsbildungsgesetz regelt die Ausbildung in den Berufen der /ndustrie,

des Handwerks, des Dienstleistungsgewerbes sowie der Hauswirtschaft, Ge-

mass BBG hat die berufliche Grundausbildung das Ziel,

— die zur Ausibung eines Berufes notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse
zu vermitteln;

— die Allgemeinbildung zu erweitern und

— die Entfaltung der Persénlichkeit und des Verantwortungsbewusstseins zu
fordern.

Sie bildet ferner die Grundlage zur fachlichen urid allgemeinen Weiterbil-
dung. Gestlutzt auf das BBG erlasst der Bund die Ausbildungsvorschriften
das Eidgenossische Volkswirtschaftsdepartement fur jeden Lehrberuf ein
Ausbildungsreglement, das u. a. Dauer und /nhalt der Ausbildung festlegt,
sowie ein Prifungsreglement, das u. a. den Stoff der Lehrabschlussprifung
vorschreibt. Gleichzeitig erlasst das BIGA den entsprechenden Lehrplan fur
den beruflichen Unterricht. Damit sind die Rahmenbedingungen und die Aus-
bildungsinhalte fir rund 300 Berufe gesamtschweizerisch einheitlich geregellt.
Die weitaus wichtigste Form der beruflichen Grundausbildung im Sinne des
BBG ist die Berufslehre in einem privaten oder o6ffentlichen Betrieb mit
gleichzeitigem Besuch der 6ff. Berufsschule (6ff.+pr. Tragersch.), wobei die
praktische Ausbildung durch Uberbetriebliche Kurse zur Aneignung grund-
legender Fertigkeiten (Einfihrungskurse) gefdordert wird (sog. Betriebs- oder
Meisterlehre), sog. duales bzw. triales System bei dem 2 bzw. 3 Ausbildungs-
partner sich in die Ausbildungsarbeit teilen. Die praktische Ausbildung ge-
mass Reglement erfolgt im wesentlichen im Lehrbetrieb, wahrend die 6ffentl.
Berufsschule fur die theoretische Ausbildung gemass vorgeschriebenen Lehr-
planen verantwortlich ist. Der ordentliche Absch/uss der Berufslehre ist die
Lehrabschlusspriifung, die fiur den Lehrling obligatorisch ist. Wer die Lehr-
abschlussprifung bestanden hat, erhalt das Féahigkeitszeugnis, das ihn be-
rechtigt, sich als gelernten Berufsangehérigen zu bezeichnen. (Der Abs. der
CAP darf somit einen ges. gesch. Titel fihren.)

Dieser eidgendssisch anerkannte Abschluss der beruflichen Grundausbildung
kann aber nicht nur von Absolventen einer Berufslehre, sondern gemass Arti-
kel 41 BBG auch von Personen ohne Berufslehre und von Schilern privater
Fachschulen erworben werden: Das BBG ermaglicht es also, dass subsidiéar
zur Ausbildung in der Berufslehre das Fahigkeitszeugnis auch auf anderem



Wege z. B. durch eine Ausbildung in der PS kombiniert mit Berufspraxis er-

worben werden kann.
Damit kénnen besondere Bildungsbedirfnisse befriedigt werden.

— Mdundige Personen, die den Beruf nicht nach diesem Gesetz erlernt haben,
gemass 41.1., werden zur Lehrabschlussprifung zugelassen, wenn sie min-
destens anderthalbmal so lang im Beruf gearbeitet haben, als die vorge-
geschriebene Lehrzeit betragt. Sie mussen sich ausserdem daruber aus-
weisen, dass sie den beruflichen Unterricht besucht oder die Berufskennt-
nisse auf andere Weise erworben haben (Art. 41 Abs. 1 BBG).

— Schiler privater Fachschulen werden zur Lehrabschlussprifung zugelas-
sen, wenn ihre Ausbildung den gesetzlichen und reglementarischen Vor-
schriften entspricht (Art. 41 Abs. 2 BBG).

Neben den offentl. Berufsschulen kdnnen somit grundsatzlich auch Privat-
schulen Erwachsene ohne Berufslehre gemass Art. 41 Abs. 1 auf die Lehr-
abschlusspriufung vorbereiten. Meines Wissens werden heute jedoch von
Privatschulen keine derartigen Kurse angeboten, wobei die Nachfrage
wohl schwer zu beurteilen ist. Wahrscheinlich fehlt es auch an Informatio-
nen Uber diese Ausbildungsmadglichkeit.

Demgegenuber besteht im Bereich der Blro- und der Coiffeurberufe ein
verhaltnismassig breites Ausbildungsangebot an privaten Fachschulen, de-
ren Schiiler gemass Art. 41 Abs. 2 BBG zur Lehrabschlusspriifung zugelas-
sen werden, wenn ihre Ausbildung den Bundesvorschriften entspricht, d. h.
wenn Ausbildungszeit und Ausbildungsinhalt dem eidg. Reglement bzw.
dem Lehrplan fir den einschldgigen Beruf entsprechen. Das BIGA hat
Richtlinien fur die Zulassung von Schilern privater Handelsschulen zur
Lehrabschlussprufung im kaufmannischen Beruf erlassen. Die Erfahrungen
mit diesem Ausbildungsweg sind im Kanton Zurich leider oft unbefriedi-
gend. Die Resultate der Privatschulabsolventen an der Lehrabschlusspru-
fung schwanken zwar von Schule zu Schule und von Jahr zu Jahr, sind
aber in den letzten Jahren gesamthaft wesentlich schlechter ausgefallen
als die der Absolventen einer Berufslehre. Die Privatschulen miussen sich
daher sehr anstrengen, wenn sie auf diesem Gebiet als anerkannter Aus-
bildungspartner gelten wollen.

— Als weitere Art der beruflichen Grundausbildung gemass BBG gilt neben

der Berufslehre die Ausbildung in einer 6ffentlichen oder privaten Handels-
mittelschule, welche die Schiiler auf eine berufliche Tatigkeit in einer kauf-
mannischen Unternehmung, einem Dienstleistungsbetrieb oder einer Ver-
waltung vorbereitet. Die Ausbildung richtet sich nach dem Lehrplan des
BIGA. Die Schuler nicht anerkannter privater Handelsmittelschulen kénnen
gemass Gesetz zu besonderen, von den Kantonen veranstalteten Prifungen
zugelassen werden, die den Prifungsanforderungen an den anerkannten
Handelsmittelschulen entsprechen miissen.
Soviel zur berufl. Grundausbildung im Rahmen des BBG. Sie sehen, dass
die Privatschule in diesem Bereich subsididr durchaus einen wertvollen
Beitrag leisten kann wenn sie gewisse Erwartungen erfillt. Ich muss es hier
bei einem kurzen Hinweis auf die berufl. Grundausbildung ausserhalb der
BBG bewenden lassen, wo die Privatschule eine wichtige Rolle spielen
kann und eine entsprechend grosse Verantwortung tréagt.
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b) Ausserhalb des BBG (Beispiel: Ausbildung der Arztgehilfin).

Wegen der mangelnden verfassungsmassigen Grundlage ist es dem Bund
verwehrt, die berufliche Grundausbildung umfassend zu regeln. Die Kantone
sind anderseits nur teilweise in die vorhandenen Licken gesprungen. So
untersteht beispielsweise die Ausbildung der Arztgehilfinnen nicht dem Be-
rufsbildungsgesetz und wird auch nicht von den Kantonen, sondern von der
«Verbindung der Schweizer Aerzte» geregelt und lUberwacht. Der Beruf der
Arztgehilfin wird in der Regel in einem zweiteiligen Ausbildungsgang erlernt.
Den ersten Teil der Ausbildung, in dem die theoretischen Grundlagen ver-
mittelt werden, absolvieren die Schilerinnen in einer Privatschule. Im zweiten
Teil leisten sie Arbeit als Praktikantinnen in der Praxis eines Arztes. Am Ende
dieses Praktikums missen sie sich der Abschlusspriifung der Schule stellen.
Die «Verbindung der Schweizer Aerzte» anerkennt eine Privatschule, wenn
sie sich verpflichtet, die Schilerinnen nach den Richtlinien der «Verbindung»
auszubilden. Die Anerkennung kann entzogen werden, wenn die Schule die
Anerkennungsbedingungen und die ihr sonst obliegenden Verpflichtungen
nicht oder nicht mehr erfiillt. Der Staat ist nicht zuletzt deshalb an einer se-
riosen Ausbildung der Arztgehilfinnen an Privatschulen interessiert, weil er
(zumal im Kanton Zirich) den Absolventinnen anerkannter Arztgehilfinnen-
schulen Stipendien gewahrt, die angesichts der hohen Schulgelder stark ins
Gewicht fallen.

2. Die Privatschule als Partner bei der beruflichen Weiterbildung

Wahrend die Privatschulen in der beruflichen Grundausbildung im Rahmen des
BBG neben der Berufslehre nur subsididr zum Zuge kommen und die genannten
gesetzlichen und reglementarischen Normen und Lernziele einhalten mussen,
herrscht im Bereich der beruflichen Weiterbildung der Grundsatz der Angebots-
freiheit. Gemass Art. 50 BBG soll die berufliche Weiterbildung gelernten und an-
gelernten Personen helfen, ihre berufliche Grundausbildung der technischen
und wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen oder zu erweitern und ihre All-
gemeinbildung zu verbessern, damit sie ihre berufliche Mobilitat steigern und
anspruchsvollere Aufgaben ibernehmen kénnen.

Im Rahmen dieser Zielsetzung eroffnet sich fur Privatschulen als Alternative
oder als Ergdnzung zum Kursangebot 6ffentlicher Schulen auf dem Gebiet der
beruflichen Weiterbildung ein vielfaltiges Tatigkeitsfeld (z. B. Weiterbildungs-
kurse in Einzelbereichen wie Sprachen, Rechnungsfiuhrung, Planung, Informa-
tik, Recht usw; Vorbereitungskurse fur Berufs- bzw. héhere Fachprifungen, ganz
oder in Teilgebieten in Absprache mit Berufsverbanden; Vorbereitungskurse fir
den Eintritt in Techniker- oder hdéhere Fachschulen usw.). Die Privatschulen
kénnen und sollen namentlich besondere oder neu entstehende Bediirfnisse ab-
decken und unkonventionelle Unterrichtsformen anbieten, die moglicherweise
in bestimmten Fallen bessere oder kostenglinstigere Losungen als die traditio-
nellen Angebote ermoglichen (z. B. Fernunterricht).

. Erwartungen der Oeffentlichkeit an die Privatschulen als Partner

in der Berufsbildung

Nach dem Gesagten sind die Privatschulen wertvolle Partner bei der Losung

von Berufsbildungsaufgaben, wenn sie insbesondere folgende Erwartungen er-

fallen:

1. Die Werbung der Privatschule ist unmissverstédndlich und enthalt keine irre-
fihrende Anpreisungen. Die Schule verzichtet auf aggressive Verkaufs- und
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Vertragspraktiken. Sie verzichtet insbesondere auf den Einsatz von ungebe-
tenen Vertretern (sogenannte Schul- oder Studienberater). Die Schule nennt
in ihren Prospekten die Kurspreise sowie eventuelle Einschreibe- und Diplom-
gebihren und Lehrmittelkosten. Leistung und Preis stehen in einem ausge-
wogenen Verhaltnis.

. Die Privatschule erflllt ihre Aufklarungspflicht:

— Sie macht insbesondere im Bereich der beruflichen Grundausbildung auf
die oOffentlichen Ausbildungsméglichkeiten (z. B. Berufslehre) aufmerksam,
zumal wenn anzunehmen ist, dass die Bezahlung des Schulgeldes Proble-
me aufwerfen konnte.

— Sie weist darauf hin, dass staatliche Stipendien nur gewahrt werden kon-
nen, wenn keine offentliche Bildungsstatte zur Verfigung steht oder wenn
der Besuch einer Privatschule aus besonderen persénlichen Grinden ange-
zeigt ist (z. B. wenn sich zufolge einer ungewohnlichen Vorbildung der An-
schluss an die offentlichen Institutionen nicht ohne weiteres realisieren
lasst, wenn aufgrund des Alters keine o6ffentliche Schule mehr in Frage
kommt oder wenn auf kérperliche oder psychische Behinderungen Riick-
sicht zu nehmen ist).

— Bei Lehrgdngen, die geméass Art. 41 auf die Lehrabschlussprifung vorbe-
reiten, klart sie die Interessenten auf, dass die Privatschule die gleichen
Anforderungen stellen muss wie die o6ffentliche Ausbildungsstatte, weil ja
das gleiche Ausbildungsziel erreicht werden soll. Dieser Hinweis ist insbe-
sondere Interessenten gegenuber am Platz, die wegen mangelnder Intelli-
genz eine Privatschule besuchen und so den Anforderungen der &ffent-
lichen Institutionen ausweichen wollen.

Die Privatschule darf nicht die Informations- oder Bildungsschwache der
Interessenten ausnutzen.

— Sofern die Privatschule jedoch Ausbildungsgéange fiir weniger Begabte an-
bietet, klart sie die Schiler unmissverstandlich Uber das Ausbildungsziel
und Uber den Wert des Diploms auf, auch im Hinblick auf den allfalligen
Besuch von Schulen auf Weiterbildungsstufe. Ich denke hier bes. an pr.
Handelsschulen, die eine Berufsbildung anbieten, die nicht mit einem
anerk. Fahigkeitszeugnis abschliesst.

. Der Selektion der Schiiler wird besonders dann grdsste Aufmerksamkeit ge-
schenkt, wenn es sich um Lehrgédnge zur Vorbereitung auf eine Priifung han-
delt, die hohe Anforderungen stellt (Lehrabschlusspriifung, Berufs- oder ho-
here Fachprifung). Die verhaltnismassig grossen Misserfolgsquoten von Ab-
solventen privater Fachschulen an der Lehrabschlussprifung sind m. E. nicht
zuletzt auf eine unsorgfaltige Selektion der Schiiler zurickzufliihren.

. Die eingesetzten Lehrer sind fachlich und didaktisch geschult und gestalten
den Unterricht so, dass die Kursteilnehmer die formulierte Zielsetzung errei-
chen sollten. Die Schulleitung sorgt fiir eine wirksame Aufsicht (iber den
Unterricht.

. Die Schule wird nach pddagogischen Grundsétzen gefiihrt.

. Die Zielsetzung der angebotenen Kurse wird schriftlich formuliert und den
Schilern vor der Vertragsunterzeichnung abgegeben.

. Die Schulleitung orientiert die Schuler in regelmassigen Abstanden — minde-
stens jedes halbe Jahr — Uber ihre Leistungen und uber ihre Chancen, das
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Kursziel zu erreichen. Ist ein erfolgreicher Abschluss in Frage gestellt, fuhrt
der Schulleiter mit dem betreffenden Schiler ein Gesprach und empfiehlt
ihm den Austritt aus der Schule bzw. den Uebertritt in einen Kurs mit gerin-
geren Anforderungen. Schulen, die gemass Art. 41 Abs. 2 BBG auf die Lehr-
abschlusspriifung vorbereiten, und Arztgehilfinnenschulen vermitteln den
Schilern einen anerkannten Praktikumsplatz.

8. Die Kurse werden in geeigneten R&umen mit ausreichender Einrichtung
durchgefihrt. Die Schule verwendet gutes, zeitgemasses Unterrichtsmaterial.

9. Die Privatschule schliesst mit jedem Schiuler einen schriftlichen Vertrag ab,
der unter anderem folgende Punkte klar ersichtlich enthalt:
— Recht zum vorbehaltlosen Rucktritt vom Vertrag innerhalb von 7 Tagen
nach Vertragsabschluss
— Kiindigungsmoglichkeit jeweils auf Semesterende unter Einhaltung einer
sechswochigen Kiindigungsfrist
— Maoglichkeit zur Bezahlung des Schulgeldes in vierteljahrlichen Raten.

Soweit ich mit diesen Forderungen nicht bereits offene Tilren einrenne, appelliere
ich an Sie, diese Regeln im Interesse der Berufsbildung und des gesamten Bil-
dungswesens und nicht zuletzt im Interesse der Privatschulen, zu beachten. Die
Privatschulen tragen gerade auf dem Gebiet der Berufsbildung, die flir unser
Land von erstrangiger wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung ist, eine beson-
dere Verantwortung.

Ich danke lhnen fir das, was Sie bisher auf diesem Gebiet geleistet haben und
wunsche lhren Bemuhungen weiterhin guten Erfolg.

« Staatsschule und Privatschulen»

Zwei Zuschriften

Fiir die freie Initiative

Unter der Rubrik «Zeitfragen» vom 2./3. Oktober gibt Dr. E. A. Kégi eine Standort-
bestimmung zur Stellung von Staatsschule und Privatschule. Er vertritt die Auf-
fassung, dass die Funktion der Privatschulen eine subsididre sei, das heisst sie
hatten diejenigen Licken auszuflllen, welche von den Staatsschulen offengelas-
sen werden. Weiter lehnt er eine rechtliche und finanzielle Gleichstellung der
Privat- mit den Staatsschulen ab mit der Begrindung, «wer seine Kinder in eine
Privatschule schickt, sucht eine zusatzliche, eine spezielle Leistung».

Als Begrundung fuhrt er an, dass die Staatsschulen eine einigende, zusammen-
haltende Wirkung auf das Volk ausiben, indem «Kinder aller Eidgenossen diese
Jahre (der Kindheit) in der Schule gemeinsam erleben». Dies entspricht nicht der
Realitat. Ein gemeinsames Erleben der Schule kénnen nur die Kinder einer Klasse,
bestenfalls einer Schulgemeinde, aber nicht «aller Eidgenossen» haben. Fir den
Zusammenhalt eines Volkes ist vielmehr etwas anderes entscheidend: Die Forde-
rung des Interesses des Kindes fur die Welt und eine soziale Haltung den Mit-
menschen gegeniber. Dies kann aber in einer Privatschule ebensogut geiibt wer-
den wie in einer Staatsschule. Voraussetzung hierfir ist allerdings, dass die Pri-
vatschule Kinder aller sozialen Schichten und maoglichst auch verschiedener Kon-
fessionen aufnimmt. Dann kann sie als wirkliche Volksschule gelten. Nun wird

190



	Welche Erwartungen muss die Privatschule aus der Sicht der Berufsbildung erfüllen, um als Partner bei der Lösung nationaler Bildungsaufgaben gelten zu können?

